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Liebe Leserinnen und Leser, 
was kann man als Bürger-
meister in der EU in Brüssel 
ausrichten? Als einzelner 
Bürgermeister sicherlich 
nicht viel, aber gemeinsam 
mit den Kolleginnen und 
Kollegen der “Lausitzrunde” 
schafften wir es bis an den 
Tisch von Thierry Breton, 
dem Kommissar für Binnen-
markt und Industriepolitik. 

Im Mittelpunkt des Ge-
spräches am 20. März 2024 
stand der Wunsch der    
Lausitzrunde, den begonne-

nen Strukturwandel weiter 
auf Erfolgskurs zu halten. 
Die Idee, welche vom Mit-
glied des Europäischen   
Parlaments Dr. Christian 
Ehler maßgeblich mitgestal-
tet wurde, ist es, eine     
Modellregion als “Net-Zero 
Industry Valley” zu ent-
wickeln.  

Dabei sollen die Ansied-
lungsbedingungen für be-
stimmte “strategische Tech-
nologien” erleichtert wer-
den. Ein Beispiel ist, dass die  
Umweltverträglichkeitsprü-
fungen schon durch die Be-
hörden vor einer Industrie-
ansiedlung erfolgen sollen. 
Damit kann ein Investor Zeit 
und Geld sparen. Die      
notwendigen Technologien 
können so schneller auf den 
Markt kommen und sind für 
die Bürger schneller und 
preiswerter verfügbar.  

Auch in Rietschen merken 
wir wie lange sich Prozesse 
für die Ansiedlung von Ge-
werbeunternehmen hinzie-
hen können. So wurde der 
Investor für die Biogasanla-
ge verpflichtet, eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung 
über eine gesamte Vegeta-
tionsperiode (ein Jahr) zu 
erstellen. Gerade solche 
Verfahren sollen in Zukunft 
für umweltverbessernde 
Technologien schneller ver-
laufen. 
 

Wer sich mehr für dieses     
Thema interessiert, kann 
sich gern unter 
www.lausitzrunde.com  
informieren.  
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Information zum Gemeinderat der  
Gemeinde Rietschen 

Wahlhelfer gesucht  
für die bevorstehende Europa-, Kreistags- und 
Gemeinderatswahl am 09.06.2024, die Land-
tagswahl am 01.09.2024 und die Bürgermeister-
wahl am 27.10.2024 und ggf. am 17.11.2024    
(2. Wahlgang) 

Falls Sie Demokratie einmal hautnah miterleben und einen 

Blick hinter die Kulissen einer Wahl werfen möchten, dann 

haben Sie hier eine gute Gelegenheit dazu. Als Wahlhelfer 

tragen Sie dazu bei, sich in der Gemeinde Rietschen in un-

abhängigen Wahlorganen im Dienst für die Demokratie und 

für die Möglichkeit von freien Wahlen zu engagieren. 

 

 

Welche Voraussetzungen gibt es?  

WahIvorstandsmitglied in einem Wahllokal oder Briefwahl-

bezirk kann jeder Wahlberechtigte werden (mindestens    

18 Jahre alt, deutsche oder eine andere                                 

EU-Staatsangehörigkeit). 

 

Welche Aufgaben übt ein Wahlvorstand aus? 

 Überwachung der Wahlhandlung im Allgemeinen 

 Wahrung der Geheimhaltung und Aufrechterhaltung von 

Ruhe und Ordnung im Wahlraum 

 Überprüfung der Wahlberechtigung anhand des Wähler-

verzeichnisses  

 Ausgabe der Stimmzettel, Vermerk der Wahlteilnahme im 

Wählerverzeichnis 

 Beschlussfassung über Zulassung oder Zurückweisung 

eines Wählers 

 Auszählung der Stimmzettel und Feststellung des Wahler-

gebnisses im Wahlbezirk. 

 

Der Wahlvorstand setzt sich aus den folgenden Mitgliedern 

zusammen: 

 Wahlvorsteherin oder Wahlvorsteher (hat den Vorsitz) 

 stellvertretende Wahlvorsteherin oder stellvertretender 

Wahlvorsteher 

 Schriftführerin oder Schriftführer 

 stellvertretende Schriftführerin oder stellvertretender 

Schriftführer 

 Beisitzerinnen oder Beisitzer 

 

Wie ist die zeitliche Inanspruchnahme? 

Die allgemeinen Wahlvorstände treffen sich in der Regel um 

7:30 Uhr im Wahllokal, um alles für die Wahlhandlung vor-

zubereiten. Bei den allgemeinen Wahlvorständen wird bis 

18:00 Uhr in zwei „Schichten" gearbeitet. Die Briefwahlvor-

stände treffen sich erst am Nachmittag und bereiten die 

Auszählung vor. Die Auszählung beginnt für alle Wahlvor-

stände um 18:00 Uhr. An der Auszählung nehmen alle 

Wahlvorstandsmitglieder teil. 

Wie werde ich auf den Einsatz vorbereitet? 

Sie erhalten Schulungsunterlagen, aus denen Sie alle wichti-

gen Informationen für den Wahltag entnehmen können. 

Außerdem bieten wir allen Wahlhelferinnen und Wahlhel-

fern die Teilnahme an einer Informationsveranstaltung an. 

Für Wahlvorsteher und deren Stellvertreter erfolgt eine 

ausführliche Schulung. 

Wie erfahre ich, ob ich eingesetzt werde? 

Rechtzeitig vor dem Wahltag erhalten alle Wahlvorstands-

mitglieder eine schriftliche Berufung, aus der auch hervor-

geht, in welchem Wahllokal und in welcher Funktion sie 

eingesetzt sind. Als Dankeschön erhalten Sie als Entschädi-

gung das Erfrischungsgeld. Ebenso werden für die Einsatz-

zeit kostenlos Getränke und Speisen zur Verfügung gestellt. 
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Gemeinderatssitzung   

Die Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Rietschen 
findet am Montag, dem 29.04.2024, um 19:00 Uhr im 
Lausitzer Eck statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig in 
den Schaukästen von Rietschen, Teicha, Daubitz und 
Hammerstadt bekannt gegeben. 

NACHRUF  
 

Das schönste Denkmal, das ein 
Mensch bekommen kann, steht in 

den Herzen der Mitmenschen. 
Albert Schweitzer 

 
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von                                

 

Frau Daniela Schulz 
 

Sie verstarb am 28.01.2024 im Alter von 52 Jahren. 
 

Frau Daniela Schulz war von 2002 bis 2021 unsere          
Mitarbeiterin in der Gemeindebibliothek Rietschen. 
 

Ihr machte diese Tätigkeit sehr viel Spaß und sie stand den 
großen und kleinen Lesern jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite bis sie ihre schwere Krankheit davon abhielt. 
 

Wir danken ihr für ihren Fleiß und ihr Engagement. Uns 
bleibt die Erinnerung an eine liebenswerte Kollegin. 
 

Den Angehörigen gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl. 
 
 

Ralf Brehmer  
Bürgermeister           



 

Bei Fragen können Sie sich gern an die Gemeindeverwal-

tung Rietschen, Frau Hoffmann, Tel. 035772 421-13 oder 

per E-Mail ch@rietschen.de wenden. 

Bewerben Sie sich als Wahlhelfer/in direkt schriftlich oder 
auch telefonisch bei uns in der Gemeinde!  

Instandhaltung von Gemeindestraßen 
und Brücken 

Die Gemeinde Rietschen setzt jährlich im Rahmen der ihr 

zur Verfügung stehenden Mittel die Schäden an Gemein-

destraßen und Brücken in Stand. 

Um eine Übersicht über die vorhandenen Schäden zu be-

kommen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Sind Ihnen Schad-

stellen an Straßen bekannt, dann melden Sie diese bitte bis 

zum 30.04.2024 der Bauverwaltung unter den Telefonnum-

mern 421-21 (Frau Voigt) und 421-22 (Frau Thielsch/Frau 

Mühle). Die gemeldeten Schäden werden geprüft und an-

schließend priorisiert. Wenn die  finanziellen Mittel nicht 

ausreichen, kann es sein, dass einige Instandhaltungsmaß-

nahmen nicht bzw. nicht innerhalb des nächsten Jahres 

realisiert werden können. 

Die Rothenburger Str., Bautzener Str., Dorfstraße im OT 

Daubitz, Kirchstr., Hammerstädter Str., Landstraße im OT 

Hammerstadt, Boxberger Straße im OT Neuliebel, Bautze-

ner Landstraße im OT Altliebel und die B 115 sind keine 

Gemeindestraßen. Die Zuständigkeit für diese Straßen liegt 

beim Landkreis Görlitz und Schäden sollten dort angezeigt 

werden. Sie können aber ebenso der Gemeinde gemeldet 

werden und wir leiten diese Information an den Landkreis 

Görlitz weiter. 

Ute Thielsch 

Sachbearbeiterin Bauamt 

Der PIN-Rücksetz- und Aktivierungs-
dienst wurde beim Personalausweis-
ausgesetzt 

Mit Ihrem Online-Ausweis weisen Sie Ihre Identität im Inter-

net nach und können Behördengänge einfach online erledi-

gen. Zum Aktivieren des Online-Ausweises benötigen Sie 

eine sechsstellige PIN. 

Falls Ihnen diese PIN nicht bekannt war oder Sie sie verges-

sen hatten, konnten Sie das Zurücksetzen der PIN online 

beantragen. Sie erhielten die neue PIN postalisch mit dem 

sogenannten „PIN-Rücksetzbrief“ per „POSTIDENT“-

Zustellung an Ihre Meldeadresse. Dieser Onlineservice des 

PIN-Rücksetzbriefes wurde ausgesetzt und wird derzeit 

nicht mehr angeboten. 

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Rietschen, deren 

Online-Ausweis nicht aktiviert ist beziehungsweise deren 

Personalausweis vor dem 15.07.2017 ausgegeben wurden, 

können ihre Onlinefunktion nur noch beim Einwohner-

meldeamt kostenfrei aktivieren bzw. sich einen neuen PIN 

setzen lassen. Eine Aktivierung der Online-Ausweisfunktion 

bei Erreichen des 16. Lebensjahrs sowie beim Vergessen des 

PIN ist ebenfalls möglich. 

Weitere Informationen hat das BMI im Personalausweis-

portal unter https://www.personalausweisportal.de einge-

stellt. 

R. Schlegel 

Sachbearbeiterin Meldeamt 

Antragstellung – Gültigkeit –               
Produktionszeit von Personalausweis 
und Reisepass 

1. Personalausweis 

Die Antragstellung bei einem beliebigen Bürgeramt außer-

halb des Wohnsitzes kostet zusätzlich 13,00 €. 

2. Reisepass 

Die Antragstellung bei einem beliebigen Bürgeramt außer-

halb des Wohnsitzes kostet die doppelte Grundgebühr. 

Mit der Abschaffung des Kinderreisepasses zum 01.01.2024 

gelten auch für Kinder die oben genannten Antragspreise 

und Produktionszeiten. Für Reisen innerhalb der EU genügt 

ein Personalausweis. Für Reisen außerhalb der EU wird ein 

Reisepass benötigt. Noch gültige Kinderreisepässe behalten 

auch weiterhin ihre Gültigkeit. 

R. Schlegel 

Sachbearbeiterin Meldeamt 

* Produktionszeit der Bundesdruckerei 
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Antragstellung    
Personalausweis 

Gebühr Gültigkeit Produk-   
tionszeit* 

Personen ab 24   
Jahre 

37,00 € 10 Jahre 4,6  
Werktage 

Personen unter 24 
Jahre 

22,80 € 6 Jahre 

Vorläufiger            
Personalausweis 

10,00 € 3 Monate sofort 

Antragstellung 
Reisepass 

Gebühr Gültigkeit Produk-
tionszeit* 

Personen ab 24 
Jahre 

70,00 € 10 Jahre 11,6 
Werktage 

Personen unter 24 
Jahre 

37,50 € 6 Jahre 

Vorläufiger Reise-
pass 

26,00 € 12 Monate sofort 

Express Reisepass 
Zuschlag 

32,00 €   2,3  
Werktage 

https://www.personalausweisportal.de


 

Bekanntmachung zu den Bodenricht-
werten für den Landkreis Görlitz 

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 

Görlitz hat gemäß § 11 der Sächsischen Gutachteraus-

schussverordnung (SächsGAVO) vom 15. November 2011, 

die zuletzt durch die Verordnung vom 25. März 2021 

(SächsGVBl. S. 426) geändert worden ist, in der Fassung 

gültig ab dem 01. Januar 2022, die Bodenrichtwerte 2024 

zum Stand 01. Januar 2024, am 07./26. Februar 2024 be-

schlossen.  

Die Bodenrichtwerte sind gemäß § 11 Abs. 2 SächsGAVO ab 

dem  1. April 2024 in der Geschäftsstelle des Gutachteraus-

schusses in 02708 Löbau, Georgewitzer Straße 42, Zimmer 

313 B verfügbar und können zu den öffentlichen Sprechzei-

ten 

Dienstag  8:30  - 12:00  und  13:30 – 18:00 Uhr  

Donnerstag  8:30  - 12:00  und  13:30 – 18:00 Uhr  

Freitag   8:30  - 12:00 Uhr 

durch jedermann kostenfrei eingesehen werden. 

Die aktuellen Bodenrichtwerte sind ab dem 1. April 2024 

öffentlich und können in vereinfachter Form (Euro-Wert mit 

Nutzungsart) im Geoportal des Landkreises Görlitz kosten-

frei abgerufen werden. 

gez. Pohl 

Leiter der Geschäftsstelle 

des Gutachterausschusses 

Informationen des Landkreises Görlitz 
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
(LÜVA) 

1. Informationen zur Schweine-Datenbank             
Herkunftssicherungs- und Informationssystem für    
Tiere (HIT) 

 
Seit dem 01.08.2023 sind in HIT zusätzlich zu den bisherigen 
Stichtags- und Zugangsmeldungen innerhalb von 7 Tagen 
auch Abgangsmeldungen für Schweine vorzunehmen. 

Mit Abgang ist, wie bei Zugang, die Tierbewegung von le-
benden Tieren in und aus dem Betrieb gemeint.  

Das heißt, zu melden sind Zugänge oder Abgänge zu oder 

von einer Betriebsnummer, keine internen Umsetzungen, 

wenn es die gleiche Betriebsnummer ist.  

Tod, Verendung und Hausschlachtung sind nicht als Abgang 

zu melden! Gehen die Tiere vom Betrieb zum Schlachthof, 

meldet der Betrieb den Abgang. Der Schlachthof meldet 

weiterhin nur den Zugang von Tieren. 

Ziel der EU-Vorgaben ist die weitere Erhöhung der Effektivi-

tät der Tierseuchenbekämpfung. Im Falle eines Seuchenaus-

bruchs muss unverzüglich und umsichtig gehandelt werden. 

Die Datenbankinformationen erleichtern eine schnelle Ab-

klärung von Infektionswegen und Infektionsursachen. 

Eine detaillierte Beschreibung (Anleitung) zur Eingabe von 

Bewegungsmeldungen sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.hi-tier.de/Entwicklung/Konzept/Sonstiges/

schweine002.htm 

2. Informationen zur Schaf- und Ziegen-Datenbank             
Herkunftssicherungs- und Informationssystem für    
Tiere (HIT)  

Seit dem 01.08.2023 sind in HIT zusätzlich zu den bisherigen 
Stichtags- und Zugangsmeldungen innerhalb von 7 Tagen 
auch Abgangsmeldungen für Schafe und Ziegen vorzuneh-
men. 

Mit Abgang ist, wie bei Zugang, die Tierbewegung von le-

benden Tieren in und aus dem Betrieb gemeint.  

Das heißt, zu melden sind Zugänge oder Abgänge zu oder 

von einer Betriebsnummer, keine internen Umsetzungen, 

wenn es die gleiche Betriebsnummer ist.  

Tod und Verendung sind nicht als Abgang zu melden! 

Gehen die Tiere vom Betrieb zum Schlachthof, meldet der 

Betrieb den Abgang. Der Schlachthof meldet weiterhin nur 

den Zugang von Tieren. 

Ziel ist, die Effektivität der Tierseuchenbekämpfung zu er-

höhen. Im Falle eines Seuchenausbruches muss unverzüg-

lich und umsichtig gehandelt werden. Die Datenbankinfor-

mationen erleichtern eine schnelle Abklärung von Infekti-

onswegen und Infektionsursachen. 

Eine detaillierte Beschreibung (Anleitung) zur Eingabe von 

Bewegungsmeldungen sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.hi-tier.de/Entwicklung/Konzept/Sonstiges/

schafziege001.htm 

3. Varroosebekämpfung 2024 

Die Varroose (Varroa-Milbe) ist eine behandlungspflichtige 

Erkrankung der Bienen. 

Auch im Jahr 2024 beteiligt sich die Sächsische Tierseuchen-

kasse (TSK) wieder an den Kosten für die Behandlung von 

Bienenvölkern. Bis zum 15. April 2024 sind durch die Imker 

direkt oder über den Imkerverein die Arzneimittel beim 

Landratsamt Görlitz, Lebensmittelüberwachungs- und Vete-

rinäramt (LÜVA), Georgewitzer Str. 58, 02708 Löbau zu be-

stellen (per Post, per Fax: 03581 663-72301 oder per E-Mail: 

tiergesundheit@kreis-gr.de). 
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Jeder Imker kann für jedes bei der Tierseuchenkasse gemel-

dete Volk folgende Mittel erhalten: 

 Variante 1: 50 ml Oxalsäuredihydrat 3,5 % je Volk (ab 10 

Völker) oder 

 Variante 2: 500 ml 60 %-ige Ameisensäure je Volk zur 

Anwendung im Nassenheider Verdunster (je 2 Völker 

bestellbar) oder 

 Variante 3: 1 Packung Thymolpräparat (Thymovar) für 3 

Völker bzw. 2 Packungen für 5 Völker 

Zur Beachtung: Die Bestellung von Oxalsäuredihydrat ist ab 

10 Völker möglich. Eine Bestellung von Medikamenten ist 

erst ab 2 gemeldeten Völkern möglich.  

Die Imkervereine können ihre Bestellung listenmäßig an das 

LÜVA übergeben. In den Listen müssen der Name und die 

Anschrift des Imkers, die Völkerzahl, die Tierseuchenkassen-

Nummer und das gewünschte Arzneimittel angegeben sein. 

Imker, die nicht Mitglied in einem Imkerverein sind, richten 

ihre Bestellung bitte direkt an das LÜVA. Ein Nachweis über 

Beitragszahlungen bei der Tierseuchenkasse ist in jedem 

Fall der Bestellung beizufügen. 

Bei der Bestellung teilen Sie bitte auch eine Telefonnummer 

für eventuelle Rückfragen mit. 

Ihre telefonischen Rückfragen richten Sie bitte an Frau Ines 

Vetter 03581 663-2336. 

Nach Eintreffen der Arzneimittel für die Varroabehandlung 

erfolgt die Ausgabe an den Standorten des LÜVA in Niesky 

und Löbau.  

Amtliche Haushaltsbefragung          
Mikrozensus 2024 

Jährlich wird im Freistaat Sachsen - wie im gesamten      

Bundesgebiet - der Mikrozensus durchgeführt. Der Mikro-

zensus („kleine Volkszählung“) ist eine gesetzlich ange-

ordnete Stichprobenerhebung mit Auskunftspflicht, bei der 

ein Prozent der sächsischen Bevölkerung (rund 20 000 

Haushalte) von Januar bis Dezember zu Themen wie Haus-

haltsstruktur, Erwerbstätigkeit, Arbeitsuche, Besuch von 

Schule oder Hochschule und Quellen des Lebensunterhalts 

befragt wird. In den Mikrozensus sind auch international 

abgestimmte Fragen integriert, mit denen man zum Beispiel 

die Arbeitsmarktbeteiligung, Einkommen und Lebensbe-

dingungen der Menschen in Europa vergleichen kann. Das 

Frageprogramm 2024 enthält außerdem zusätzliche Fragen 

zum Pendlerverhalten von Schülern, Studenten und erwerb-

stätigen Personen. 

 

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den 

Regeln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens. 

Dabei werden nicht Personen, sondern Wohnungen ausge-

wählt. Um auch Aussagen über Veränderungen und Ent-

wicklungen in der Bevölkerung treffen zu können, werden 

die ausgewählten Haushalte in der Regel bis zu viermal 

(maximal zweimal innerhalb eines Jahres) befragt. 

Die Befragung erfolgt vorrangig durch geschulte Erhebungs-

beauftragte, entweder telefonisch oder auch persönlich vor 

Ort. Im Jahr 2023 nutzten rund 65 Prozent der Haushalte 

diesen zeitsparenden Erhebungsweg. Die eingesetzten   

Erhebungsbeauftragten sind zu den entsprechenden       

Gesetzen und einschlägigen Bestimmungen des Daten-

schutzes belehrt und zur Geheimhaltung verpflichtet. Alter-

nativ besteht die Möglichkeit, den Mikrozensus-Fragebogen 

eigenständig online oder auf Papier auszufüllen. Alle Einzel-

angaben werden geheim gehalten und dienen ausschließ-

lich den gesetzlich bestimmten Zwecken. 

Erste Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2022: 

 44 % der Haushalte in Sachsen sind Singlehaushalte 

 in rund 20 % der Haushalte lebt mindestens ein Kind 

unter 18 Jahren 
 53 % der erwerbstätigen Personen sind männlich, 47 % 

weiblich 

Weitere Informationen zum Mikrozensus erhalten Sie unter 

www.mikrozensus.de. 

Auskunft erteilt: Ina Augustiniak, Tel.: 03578 - 33-2100,  

mikrozensus2020@statistik.sachsen.de  
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Ende der amtlichen Bekanntmachung  

Information des  
Truppenübungsplatzes Oberlausitz 

Durchführung einer Truppenübung  

Im Zeitraum vom 10.04.2024, 05:00 Uhr bis 13.04.2024,     
16:30 Uhr findet die Übung unter dem Namen 
„SCHWARZER SCHLESIER“ auf dem Truppenübungsplatz 
Oberlausitz statt. Es werden militärische als auch zivile Lie-
genschaften des Landkreises Görlitz durch die Soldaten 
genutzt. 

Bürger, die in diesem Zeitraum Schäden an Ihrem Eigentum 
feststellen, welche sie unmittelbar dieser Übung zuordnen 
können, erhalten in der Gemeinde Rietschen, Sekretariat, 
Zimmer 15, Forsthausweg 2 in 02956 Rietschen das Form-
blatt „Antrag auf Ersatzleistungen von Übungsschäden“. 



 

Veranstaltungen und Termine 

 
 
 

 

 
THE HOLDOVERS 

Mi. 03.04.2024 um 19:30 Uhr, FSK 12 
 

EIN GANZES LEBEN 
Fr. 05.04. & Mi. 10.04.2024 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

BOB MARLEY – ONE LOVE 
Fr. 12.04. & Mi. 17.04.2024 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

Nachmittagskino 
MONSIEUR BLAKE ZU DIENSTEN 

Mi. 17.04.2024 um 15:00 Uhr, FSK 0 
 

DUNE Pt.2 
Fr. 19.04. & Mi. 24.04.2024 um 19:30 Uhr, FSK 12 

 

DIE CHAOSSCHWESTERN & DER PINGUIN PAUL 
So. 21.04.2024 um 15:00 Uhr, FSK 0 

 

MARIA MONTESSORI 
Fr. 26.04. & Mi. 01.05.2024 um 19:30 Uhr, FSK 0 

 
Kino-Café Rietschen e. V. ★ Rothenburger Str. 2 ★ 02956 Rietschen            

★ kinoverein-rietschen@gmx.de 

Wichtige Rufnummern 
 Polizei bzw. Notruf                110 
 Feuerwehr bzw. Rettungsdienst und Notarzt              112 
 Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst      116 117 
 Sperren von Bankkarten, Kreditkarten      116 116 
 Abwasserzweckverband „Schöpsaue“  

Bereitschaftsdienst - Bei Störungen, die das Kanalnetz 
bzw. Pumpstationen des Abwasserzweckverbandes 
„Schöpsaue“ betreffen, erreichen Sie uns unter der Ruf-
nummer 035772 41566. 

 Stadtwerke Niesky -  Störungen des Trinkwassernetzes 
Technische Dienste          03588 253271 
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Anzeigen 

Gesundheit/Notdienste 

Bekanntmachung  
der Arztpraxis Dipl.-Med. Zange  

Praxisschließzeiten im II. Quartal 2024 
    

 Praxisschließung am Montag, dem 29.04.2024  bis 
Mittwoch, dem 08.05.2024 

 

Vertretung: 
Frau Dr. Beinlich, Jänkendorfer Str. 8, 02906 Niesky 

 03588 2597944 
Frau Dr. Kuscheck, Schulstraße 12, 02906 Niesky 

 03588 205608 
 

  Praxisschließung am Donnerstag, dem 09.05.2024 
(Himmelfahrtstag) und Freitag, dem 10.05.2024 
(Brückentag) 

Vertretung: 
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst  

 116 117 
 

 Praxisschließung am Freitag, dem 14.06.2024 
 

Vertretung: 
Frau Dr. Beinlich, Jänkendorfer Str. 8, 02906 Niesky 

 03588 2597944 
Frau Dr. Kuscheck, Schulstraße 12, 02906 Niesky 

 03588 205608 
 

 Zentrale Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschafts-                
dienstes                   116 117 

  in dringenden Fällen       112 

30.04.2024     18:00 Uhr 
Hexenfeuer 
Freiwillige Feuerwehr Hammerstadt / Hexenfeuerplatz 
 

30.04.2024     18:00 Uhr 
Hexenfeuer 
Freiwillige Feuerwehr Teicha / Hexenfeuerplatz 
 

Weitere Veranstaltungen finden Sie in dieser Ausgabe und auf 
den Homepages.  

 Gemeinde Rietschen www.rietschen-online.de 

 Erlichthof Rietschen www.erlichthof.de  

 Kulturwerk www.kinokulturwerk.lausitzereck.de 

 Ferienangebote der Naturschutzstation „Östliche Ober-
lausitz“ e. V. finden Sie unter der Homepage 
www.naturschutzstation-oestliche-oberlausitz.de. 

 

Änderungen vorbehalten, keine Gewähr für Vollständigkeit. 

Der Sozialverband VdK Sachsen e. V. 

  Ortsverband Weißwasser informiert 
 

Jeden 2. Mittwoch (NEU) im Monat führt der Sozialver-
band VdK, OV Weißwasser seine Sozialberatungssprech-

stunden am Boulevard (mittlere Ebene) durch. 

Mitglieder und Interessenten haben die Möglichkeit, sich 
z. B. zu Renten- und Behindertenrecht, Gesetzliche    

Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung, Arbeitslosen-
versicherung und Grundsicherung beraten zu lassen. 

Sozialberatung im Monat April 

10.04.2024 

Terminvergabe unter 03576 2529986 
oder persönlich zu den Ehrenamtssprechzeiten 

(1. und 3. Donnerstag von 10  bis 13 Uhr) 
(2. und 4. Donnerstag von 14  bis 17 Uhr) 

außerhalb dieser Zeit 035772 40957 (Frau Reckusch) 
 

Wir freuen uns Sie begrüßen zu können. 
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Stellenanzeige 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab April 2024 
einen 

Rohr- und Kanalreiniger / Kanalinspekteur m/w/d 

Ihre Aufgaben bei uns: 

 Rohrreinigung in Privathaushalten und Firmen 
 Kanalinspektion mit verschiedenen Kanal-TV-Systemen 

und anschließender digitaler Aufbereitung der Daten 
 digitale Dichtheitsprüfungen an Rohrleitungen,      

Schächten, Anlagen 

Sie bringen mit: 

 Kenntnisse oder Erfahrungen aus der Kanalinspektion 
sind von Vorteil, aber kein Muss 

 handwerkliches Geschick und technisches Verständnis 
 Vorkenntnisse aus Sanitärinstallation oder Kanalbau 

wünschenswert 
 Führerschein Klasse BE oder alte Klasse 3 

 selbständiges Arbeiten 

 
 
 
 

 gute Kenntnisse am PC 
 gutes Deutsch in Wort und Schrift 
 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
 Ortskenntnisse von Vorteil 
 

Wir bieten Ihnen: 

 familiengeführtes Unternehmen in 2. Generation 
 abwechslungsreiches Aufgabenfeld im regionalen Ein-

satzgebiet / keine Montagetätigkeit 
 umfangreiche Unterstützung bei der Einarbeitung 
 bedarfsgerechte Schulungen und Fortbildungen 
 Arbeitskleidung nach Bedarf 
 gutes Betriebsklima 
 pünktliche Lohnzahlungen 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
 

Rohr- und Kanalreinigung Buchwald GmbH 
Daubaner Str. 5, 02906 Hohendubrau / OT Weigersdorf   
Tel. 035932/30739, eMail info@rohrreinigung-buchwald.de  
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Sport aktuell 

   Ansetzungen der Abteilung Handball  

          des SSV Stahl Rietschen e. V. 

            in der Sporthalle Rietschen 

Datum Tag Zeit Mannschaft Gegner 

14.04. So 11:00 E-Jugend 

(männlich) 

1. - 11:00 Uhr OSV Zittau 
2. - 11:50 Uhr 
3. - 12:40 Uhr Neugers- 
                         dorf 
4. - 13:30 Uhr 
5. - 14:20 Uhr 

20.04. Sa 12:30 D-Jugend 

(weiblich) 

SV Laubusch 

20.04. Sa 14:15 D-Jugend 

(männlich) 

SG Pulsnitz/Ober-

lichtenau 

20.04. Sa 16:00 B-Jugend 

(männlich) 

SG Pulsnitz/Ober-

lichtenau 

20.04. Sa 18:15 1. Männer SC Riesa 

21.04. So 11:00 C-Jugend 

(weiblich) 

SV Laubusch 

21.04. So 13:00 2. Männer H-PlayOff OSK  
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FC Stahl Rietschen-See e. V.  

Liebe Mitglieder des FC Stahl Rietschen-See, 

nach nun einer kompletten Amtsperiode des gewählten Vorstan-
des, und mit unserer neuen Vision "Fußball vom Dorf, fürs Dorf!", 
möchten wir euch fristgerecht & herzlich zur anstehenden Mit-
gliederversammlung inklusive Vorstandswahl einladen. 

Wann: 27.04.2024 , Wo: Sportplatz Rietschen  
Beginn: 18:15 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 2. Jahresbericht des Vorstandes 3. Entlastung des 
Vorstandes 4. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl eines 
Wahlleiters 5. Neuwahl Vorstand 6. Diskussion 7. Sonstiges 

Der Verein lädt alle sportlichen Mitglieder sowie passive Vereins-
mitglieder herzlich dazu ein! 

Wir freuen uns darauf, euch alle bei der Mitgliederversammlung 
zu sehen und gemeinsam die nächsten Schritte für unseren     
Verein zu planen. Falls ihr im Vorfeld bereits Anregungen oder 
Themen habt, die ihr gerne besprechen möchtet, teilt sie uns 
gerne im Voraus mit. 

Euer Engagement und eure Präsenz sind von unschätzbarem Wert 
und maßgeblich für den Erfolg unseres Fußballvereins. Lasst uns 
zusammen dafür sorgen, dass der Fußball im Dorf weiter 
aufblüht! 

Der Vorstand übernimmt die Bereitstellung von Speisen und  
Getränken für die Veranstaltung.  

Mit sportlichen Grüßen 
der Vorstand FC-Stahl Rietschen-See e. V. 

 

 

Liebe Senioren der Seniorenclubs in Daubitz, Teicha,    
Rietschen und Hammerstadt, 
 

für den Monat April haben wir um 14:00 Uhr folgende 
Termine: 
 

am 09.04.24 im Gewandhaus Daubitz, 
am 11.04.24 in der FFW Teicha, 
am 16.04.24 in der FFW Rietschen und 
am 18.04.24 in der FFW Hammerstadt. 
 

Eure Marlene, Martina und Rena 
 

Achte auf das Kleine in der Welt, 
das macht das Leben reicher und zufriedener.                

(Carl Hilty) 

Anlässlich meines 90. Geburtstages möchte ich mich 

bei unseren Kindern, Verwandten, Nachbarn und    

Bekannten für alle Glückwünsche, Blumen und        

Geschenke recht herzlich bedanken.  

Ein Dankeschön an den Posaunenchor für die                   

schöne musikalische Umrahmung meiner Feier. 

Gottfried Junge 

Umweltbildung - Naturschutzstation Östliche      
Oberlausitz 

 

Information zu einer Fundsache 
 

Durch eine Mitarbeiterin der Naturschutzstation wurde am 
15.12.2023 ein Tresorschlüssel in Hähnichen, Heidehaus-
weg - Kreuzung Niederspree (an der Schranke) gefunden. 
  

Die Fundsache wird bei der Naturschutzstation Östliche 
Oberlausitz aufbewahrt. Kontakt können Sie unter der   
Telefonnummer 015238217154 aufnehmen. 
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Freiwillige Feuerwehr Teicha 
Hexenfeuer 2024 

 

Die Annahme von Brennmaterial für das Hexenfeuer er-
folgt ausschließlich kontrolliert zu folgenden Terminen, 
jeweils von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
 

Samstag, den 06.04.2024 und den 20.04.2024 
 

Angenommen wird nur unbehandeltes Holz!  
Zuwiderhandlung wird zur Anzeige gebracht! 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 

Freiwillige Feuerwehr Teicha  

Immobilien 

Vermietung einer Einraumwohnung ab Mai 2024                
in Rietschen 

 

 schöne und helle Einraumwohnung, unmöbliert 
 1. OG, 48,60 m², 340 €/KM zzgl. NK, Kaution 
 Küche mit Fenster und Essecke, Wohn-/Schlafraum 
 Bad mit Fenster und Badewanne, Flur, Keller, Mitbenutzung 

des Gartens, PKW-Stellplatz 
 ruhige Lage im Grünen  
 Bahnhof und Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe, Einkaufs-

markt circa 100 m entfernt  
 

Interessenten melden sich bitte unter der Mobilfunknummer                          
0160 98977911. 
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